
Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner, Tobias Matthias 
Peterka und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/10924 –

Juristen in den Bundesministerien und Beauftragung Externer

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Rund eine halbe Million Menschen sind in der Bundesverwaltung beschäftigt: 
in Bundesministerien, bei Bundesgerichten oder in über 900 Bundesbehörden 
inklusive der Bundeswehr (www.bmi.bund.de/DE/themen/oeffentlicher-diens
t/arbeiten-in-der-bundesverwaltung/arbeiten-bundesverwaltung-node.html#:~:
text=Rund%20500.000%20Menschen%20sind%20in,900%20Bundesbehörde
n%20inklusive%20der%20Bundeswehr). Allein im Bundesministerium der 
Justiz arbeiten über 300 Juristen. Dennoch nahm die Bundesregierung in der 
Vergangenheit insbesondere Dienstleistungen externer Juristen in Anspruch 
(www.lto.de/recht/hintergruende/h/bundesregierung-honorare-anwaelte-kanzle
ien-externe-rechtsgutachten-stundensatz-vergabe/).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
1. Die Fragen beziehen sich nach hiesigem Verständnis nicht auf die Manda-

tierung von Rechtsanwälten zur Prozessvertretung in konkreten gerichtli-
chen Verfahren. Prozessvertretungen erfolgen im Rahmen des Prozess-
rechts, ggf. zwingend, mit gesetzlichen Regelungen auch zur Abrechnung, 
insbesondere zur Kostenverteilung durch das Gericht.

2. Unter nachgelagerten Behörden i.S. der Kleinen Anfrage werden die Ge-
schäftsbereiche der Ressorts verstanden, d. h. diesen nachgeordnete Behör-
den der unmittelbaren Bundesverwaltung.

3. Unter Personen mit juristischer Ausbildung werden entsprechende Beschäf-
tigte (Beamte und Tarifbeschäftigte) in den jeweiligen Behörden verstan-
den. Zu Personen, die über ein zweites juristisches Staatsexamen verfügen, 
sind die hier vorausgesetzten ersten juristischen Staatsexamen nicht zusätz-
lich aufgeführt. Die erfragten juristischen Bachelor- und Masterabschlüsse 
in den Fragen 1 und 2 wurden nach Bachelor of Laws und Master of Laws 
unabhängig von der weiteren rechtlichen/fachlichen Ausrichtung ausgewer-
tet.
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Da eine Person über mehrere der aufgeführten Abschlüsse verfügen kann, 
kann es zu Mehrfachnennungen kommen. Folglich ist die tatsächliche An-
zahl der entsprechenden Beschäftigten mitunter geringer als aufgeführt.

4. Die Antworten basieren auf dem Stand 8. April 2024.
5. Die Angaben zum Kalenderjahr 2021 beziehen sich auf den Zeitraum ab 

dem 8. Dezember 2021.
6. Die Angaben in der Antwort zu den Fragen 4 und 5 sind zum Schutz der 

Grundrechte Dritter sowie von Staatswohlbelangen teilweise als Verschluss-
sache – „Nur für den Dienstgebrauch“ (VS – NfD) – eingestuft.

Die Bundesregierung ist bei der Beantwortung von Fragen aus dem Parlament 
verfassungsrechtlich insbesondere dazu verpflichtet, die Grundrechte Dritter zu 
wahren. Hierunter fallen auch die von Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 14 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes (GG), im Übrigen nach Artikel 2 Absatz 1 GG ge-
schützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Erbringer von Beratungsleis-
tungen und der beauftragten Beratungsunternehmen. Dabei werden als Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse „alle auf ein Unternehmen bezogenen Tat-
sachen, Umstände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern 
nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtver-
breitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat.“ (BVerfGE 115, 
205/230). Auftragnehmer, Auftragsinhalt sowie die entsprechenden Kosten der 
Aufträge stellen dem Wesen nach derartige Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse dar, gerade auch in der hier abgefragten, auf die Aufträge und deren Ge-
samtheit bezogenen Zusammenstellung. Für diejenigen, die über Kenntnisse 
der Branchenüblichkeit verfügen, lassen die Angaben auch Rückschlüsse auf 
Umfang und Kostenstruktur der jeweiligen Leistungserbringer zu. In diesem 
Zusammenhang ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass vom grundrechtlich be-
sonders geschützten Berufsgeheimnis auch der Umstand umfasst ist, dass über-
haupt ein Anwalt konsultiert wird. Zum Schutz der Grundrechte erfordert eine 
Veröffentlichung dieser Angaben deswegen die Zustimmung der Betroffenen. 
Diese wurde nicht durchgängig bzw. nur für Teilantworten erteilt.
Darüber hinaus stehen einer öffentlichen Übermittlung in zwei Fällen auch Be-
lange des Staatswohls entgegen. Hier kann eine Gefährdung der Arbeitsweise 
der Nachrichtendienste nicht ausgeschlossen werden.
Vor diesem Hintergrund kann eine Antwort zu den Fragen 4 und 5 nach sorgfäl-
tiger Abwägung des Informationsinteresses der Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages einerseits und der angesprochenen Geheimschutzinteressen ande-
rerseits offen nicht mit allen erbetenen Angaben erfolgen. Unter entsprechender 
VS-Einstufung werden die weiteren Angaben daher an die Geheimschutzstelle 
des Deutschen Bundestages übersandt.*
In vier Fällen können die Angaben zum Schutz der Grundrechte Dritter sowie 
von Belangen des Staatswohls auch nicht in eingestufter Form übermittelt wer-
den.
Bei zwei Fällen davon haben die mit der Erstellung von zwei Rechtsgutachten 
beauftragten Rechtsanwaltskanzleien unter Hinweis auf den Schutz der Ge-
schäftsgeheimnisse nach Artikel 12 GG der gleichzeitigen Weitergabe und Ver-
öffentlichung der der Beauftragung zugrunde liegenden Grunddaten (Auftrags-
gegenstand, beauftragte Rechtsanwaltskanzlei und Kosten des Auftrages) aus-
drücklich und auch auf Nachfragen wiederholt widersprochen. Dies ist auch bei 
der hier eingestuften Form zu berücksichtigen. Um dem berechtigten Informa-
tionsanspruch des Parlaments auch unter Berücksichtigung der geschützten In-

* Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. 
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten einge-
sehen werden.
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teressen der Rechtsanwaltskanzleien nachzukommen, werden in den betroffe-
nen Fällen nach Abwägung der betroffenen Interessen ausschließlich der Ge-
genstand des erstellten Rechtsgutachtens und die gezahlten Kosten genannt. 
Diesem Vorgehen haben die betroffenen Rechtsanwaltskanzleien zugestimmt.
Die Bundesregierung ist ferner nach sorgfältiger Abwägung in zwei Fällen zu 
der Auffassung gelangt, dass auch eine eingestufte Nennung des Namens der 
beauftragten Kanzleien aus Gründen des Staatswohls nicht möglich ist. Selbst 
die Bekanntgabe der erbetenen Informationen unter Wahrung des Geheimschut-
zes durch die Übermittlung an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundes-
tages birgt das geringfügige Risiko der Offenlegung. Dies kann unter keinen 
Umständen hingenommen werden. Hier ist auf Grundlage der vorliegenden – 
auch nachrichtendienstlichen – Erkenntnisse davon auszugehen, dass eine 
fremde Macht ein erhöhtes Aufklärungsinteresse an dem als Verschlusssache 
eingestuften Beratungsgegenstand hat und eine Nennung der Kanzlei das Auf-
klärungsrisiko erhöhen und damit den Beratungsgegenstand gefährden würde.

1. Wie viele Personen mit juristischer Ausbildung (bitte unterscheiden nach 
erstem und zweitem juristischen Staatsexamen sowie Bachelor- und Mas-
terabschlüssen) sind jeweils in den einzelnen Bundesministerien tätig 
(bitte nach Bundesministerium auflisten)?

2. Wie viele Personen mit juristischer Ausbildung (analog Frage 1) sind in 
den nachgelagerten Behörden tätig (bitte nach Behörde auflisten)?

3. Wie viel Honorare oder andere Entgelte hat die Bundesregierung im Laufe 
der aktuellen Legislaturperiode an externe Rechtsanwaltskanzleien gezahlt 
(bitte nach Jahren und Bundesministerien aufschlüsseln)?

4. Hat die Bundesregierung seit Beginn der Legislaturperiode komplette 
Gesetzentwürfe bzw. Verordnungsentwürfe oder Teile davon durch 
Rechtsanwaltskanzleien erstellen lassen, und wenn ja, welche Entwürfe, 
und durch wen, und welche Kosten entstanden gegebenenfalls (bitte nach 
Ressort auflisten)?

5. Hat die Bundesregierung seit Beginn der Legislaturperiode Rechtsgutach-
ten durch Rechtsanwaltskanzleien erstellen lassen, und wenn ja, welche 
Gutachten, und durch wen, und welche Kosten entstanden gegebenenfalls 
jeweils (bitte nach Ressort auflisten)?

Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen. Die er-
fragten Daten können den Übersichten der beigefügten Anlage* entnommen 
werden.
Zur allgemeinen Einordnung im Sinne der Kleinen Anfrage sei darauf hinge-
wiesen, dass es trotz des Vorhandenseins von eigenem juristischem Sachver-
stand Anwendungsfälle geben kann, in denen die Einholung externer recht-
licher Expertise für eine angemessene Aufgabenerfüllung erforderlich und ge-
mäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben wirtschaftlich ist. Die Prüfung der Er-
forderlichkeit und Wirtschaftlichkeit im jeweiligen Einzelfall obliegt dabei dem 
jeweiligen Bundesministerium selbst.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/11197 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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6. Nach welchen rechtlichen Vergabekriterien erfolgt die Beauftragung von
Rechtsanwaltskanzleien durch die Bundesregierung?

Die Beauftragung von Rechtsanwaltskanzleien durch die Bundesregierung er-
folgt in Fällen, die dem Vergaberecht unterliegen, gemäß den Kriterien, die das 
Vergaberecht in Ansehung des Einzelfalles in diesem zulässt bzw. vorgibt. 
Diese sind den rechtlichen Vorgaben zu entnehmen. Bei den entsprechenden 
Beschaffungen ist es möglich bzw. sind Bedarfsträger angehalten, neben dem 
zu vereinbarenden Honorar insbesondere auch qualitative Zuschlagskriterien zu 
berücksichtigen und auf dieser Grundlage das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
zu ermitteln. Von dieser Möglichkeit wird bei der Vergabe in den zuvor genann-
ten Fällen durch die Bundesregierung Gebrauch gemacht. Welche Kriterien da-
bei im Einzelnen zur Anwendung kommen, hängt vom konkreten Bedarf und 
damit vom Inhalt der Leistungsbeschreibung und der hier genannten Fragestel-
lungen ab.
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 Anlage  

Ressort BMWK 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Beschäftigte  
mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem 
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem 
Masterab-
schluss 

BMWK 14 575 15 21 
unterge-
ordnete 
Behör-
den* 

10 215 1 3 

* Angaben der BNetzA in der Gesamtsumme nicht enthalten. Zahlen zu Beschäf-
tigten mit 1. Staatsexamen und/oder 2. Staatsexamen waren dort nicht ermittelbar,
da Berufsabschlüsse der Beschäftigten nicht elektronisch erfasst werden.

Zu Frage 3: 

Honorare oder Entgelte an externe 
Rechtsanwaltskanzleien in Euro 

2021 906.979,00 
2022 7.062.658,81 
2023 6.955.058,38 
2024 1.597.810,00 

Es handelt sich hier um Auftragswerte. 
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Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgut-

achten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 ja Zulässigkeit eines ergän-
zenden delegierten 
Rechtsaktes zur Energie-
erzeugung aus Erdgas-
kraftwerken nach der Ta-
xonomie-Verordnung 

Rechtsan-
waltsgesell-
schaft mbH 
Rosin Büden-
bender 
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2022 
 

ja Kurzgutachten zur finanzi-
ellen Beteiligung von 
Kommunen im Falle einer 
vollständigen Finanzie-
rung der EEG Umlage 
durch den Bund sowie ei-
ner zusätzlichen Auswei-
tung der finanziellen Be-
teiligung aus weitere 

Rechtsan-
waltsgesell-
schaft mbH 
Rosin Büden-
bender 

 

ja Rechtsgutachten zu Plan-
feststellungsverfahren 
von CO²-Leitungen in 
Deutschland 

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 

 

2023 
 

ja Regelungsoptionen für 
die gesetzliche Veranke-
rung von übergreifenden 
Standards für Reallabore 

Noerr Partner-
schaftsgesell-
schaft mbB 

 

ja Rechtliche Beratung zur 
Konzeption des Anwen-
dungsbereiches der Ge-
meinschaftlichen Gebäu-
deversorgung, insb. zur 
Definition des Gebäu-
debegriffs 

Rechtsan-
waltsgesell-
schaft mbH 
Rosin Büden-
bender 

 

ja Rechtliche Beratung zur 
Auslegung der Anforde-
rung des "unmittelbaren 
räumlichen Zusammen-
hangs" innerhalb der Ei-
genversorgung gemäß § 
3 Nummer 19 EEG 2017 

Rechtsan-
waltsgesell-
schaft mbH 
Rosin Büden-
bender 

 

ja Rechtliches Gutachten 
zur Sicherstellung der 
Rettung in der AWZ 

Rechtsan-
waltsgesell-
schaft mbH 
Rosin Büden-
bender 

 

ja Rechtsgutachten - Unter-
sagung des Einsatzes 

Noerr Partner-
schaftsgesell-
schaft mbB 
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von Carbon Capture and 
Storage/Utilization 

nein Rechtsgutachten zur fi-
nanzverfassungsrechtli-
chen Zulässigkeit einer 
verpflichtenden Ausge-
staltung der finanziellen 
Beteiligung von Kommu-
nen 

Prof. Dr. Martin 
Kment 
Universität 
Augsburg 

 

nein Rechtsgutachten zur Prü-
fung der 
Verfassungsmäßigkeit 
von postgesetzlichen Re-
gelungen im Rahmen der 
Gewährleistung des Uni-
versaldienstes 

Prof. Dr. 
Thomas Fetzer 

 

nein Rechtsgutachten zu mög-
lichen 
Regelungen zur rechtssi-
cheren Verknüpfung von 
Personendaten zu 
wirtschaftsstatistischen 
Zwecken und für die Wirt-
schaftsforschung im Rah-
men 
eines Forschungsdaten-
gesetzes (FDG) 

Prof. Dr. iur. 
Jürgen Kühling 

 

2024 ja Rechtswissenschaftliche 
Prüfung, Aktualisierung 
und Erweiterung des Gut-
achtens zur Arbeitshilfe 
zur Formulierung von Ex-
perimentierklauseln 

Noerr Partner-
schaftsgesell-
schaft mbB 
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Ressort BMF 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMF 3 397 10 7 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

46 573 0* 1 

 
 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 56.525,00  
2022 26.299,00  
2023 96.529,23  
2024 0,00  

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    
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Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutachten 

durch Rechtsan-
waltskanzleien 
erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten 
ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 ja Rechtsgutachten über 

das Vorliegen der ver-
fassungsrechtlichen 
Voraussetzungen für 
eine neue Bundesbe-
hörde im GB des 
BMF 

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 

 

2023 ja Gutachten zum Ver-
mögensgesetz 

Gehring, Uh-
mann, Rapp 

 

2024 ja Bewertung der Aus-
wirkung der GenKap-
Beauftragung auf die 
Quellensteuerbefrei-
ung des KENFO 

Clifford 
Chance 

 

 
 
Ressort BMI 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMI 8 468 10 78 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

445 1683 205 108 
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Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 - (keine Zahlungen mehr wg. Kassenschluss) 

2022 684.424,00  
2023 834.097,00  
2024 149.618,00  

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgut-

achten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen 
(Ersteller) 

Kosten 
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2021 nein    
2022 ja - Datenschutzcockpit/Register-

modernisierung 
- Markenrechtliche Prüfung 

GovLabDE 
- Vertragsentwurf Modellvorha-

ben, Bürgeramt der Zukunft 
- Vergaberechtliche Prüfung 

zur Nutzung von ELISA für 
weitere Bundesbehörden 

- Rechtsberatungsbedarfe für 
VPB 

- Rechtsberatung Einzelverein-
barung Föderal 

- Datenschutzcockpit & Reg-
MoG  

CBH 
Rechtsan-
wälte 

 

ja Gutachterliche Stellungnah-
men im Bereich der Digitalen 
Verwaltung, insbesondere zu 
datenschutzrechtlichen Her-
ausforderungen 

Redeker 
Sellner 
Dahs 
Rechtsan-
wälte 

 

ja Gutachterliche Stellungnahme 
zu vergaberechtlichen Erleich-
terungen im Wege von Geset-
zesanpassungen 

-  

ja Gutachterliche Stellungnahme 
zu rechtlichen Risiken beim 
Aufbau der Verwaltungscloud 

-  

2023 ja Umsatzsteuerliche Analyse - 
Konsequenzen aus der Be-
steuerung nach § 2b UStG ab 
dem 1. Januar 2025 

Flick Gocke 
Schaum-
burg 

 

ja - Klärung juristischer Vorfra-
gen zur Neuen Wohngemein-
nützigkeit 

- Rechtsprüfung Auftrag 
GovLabDE an GovTechCam-
pus Deutschland e.V. 

CBH 
Rechtsan-
wälte 
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- Rechtsberatung im Zusam-
menhang mit dem Pilotpro-
jekt Speedboat 

- Digitale Verwaltung 2030: 
Reifegrad 5 ff. durch (Teil-
)Automatisierung von Geset-
zes- und Rechtsnorminter-
pretationen zur intelligenten 
Unterstützung einer Ent-
scheidungsvorbereitung (AG-
zEV) 

- Datenschutzcockpit/Register-
modernisierung 

- Nutzungsbedingungen Digi-
tales Forum Kommunalpakt 

- Vergaberechtsprüfung: Auf-
trag eines F&E-Vorhabens 
an den GovTechCampus 
e.V. 

- Entwurf eines Vertrages zwi-
schen BMI und dem Gov-
Tech Campus Deutschland 
e. V. 

ja Besonderes Verwaltungsrecht -  
ja Prüfung einer bundesgesetzli-

chen Rechtsgrundlage zur Zu-
ständigkeit des BeschA für den 
Datenservice öffentlicher Ein-
kauf 

-  

ja Prüfung der gesetzlichen Mög-
lichkeiten vorrangiger Beschaf-
fung von Open-Source-Soft-
ware 

-  

ja Stellungnahme zur Ausle-
gungsfrage im Kontext der Be-
reichsausnahme § 107 Abs. 1 
Nr. 4 GWB versus Einhaltung 
des Losgebots im Bereich des 

-  
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Zivil- und Katastrophenschut-
zes 

ja 3-Partner-Modell (3PM): Prü-
fung und Optimierung aktueller 
Haftungsverhältnisse und For-
mulierung von Optimierungs-
vorschlägen und AGB) 

-  

ja Im Rahmen der Vergabevorbe-
reitungen für das Dateninstitut 
wurde eine kombinierte Bera-
tungs- und gutachterliche Leis-
tung in Anspruch genommen. 

-  

ja Gutachten zur Deutschen 
Verwaltungscloud-Strategie 
über die rechtssichere 
Gestaltung der 
Rahmenbedingungen der 
Koordinierungsstelle unter 
Berücksichtung vergabe- und 
kartellrechtlicher Aspekte 

-  

2024 ja Rechtliche Risiken und Mög-
lichkeiten für Beschaffungen 
auf Online-Marktplätzen 

-  

ja Besonderes Verwaltungsrecht -  
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Ressort AA 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

AA 108 417 7 51 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

10 21 5 4 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe Rechtsanwalts-

kanzleien in Euro 
AA Auslandsvertretungen 

2021 

(26.10. - 
31.12.21) 

0 308.667,90*/** 

2022 11.840,47 238.897,15** 
2023 3.174,92 514.179,85** 
2024 

(01.01. – 
08.04.24) 

0 96.206,22** 

 
*2021: Entsprechende Ausgaben der Auslandsvertretungen betrugen insgesamt im 
Jahr 2021 308.667,90 €; eine unterjährige Abgrenzung ist derzeit nicht möglich. 

** In den Ausgaben der Auslandsvertretungen sind auch Mandatierung von Rechts-
anwälten zur Prozessvertretung in konkreten gerichtlichen Verfahren enthalten. 
Eine systematische Trennung der Ausgaben nach Prozessvertretung und anderen 
Beauftragungen erfolgt nicht. 
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Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutach-

ten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 ja Gutachten „Leitfaden 

Rechtliche Vorgaben bei 
Nennung des Auswärti-
gen Amtes („AA“) als 
Referenz“ 

Anwaltskanzlei  
Göhmann 
 

 

ja Gutachten zum nieder-
ländischen Sorgerecht 

Mr DeBoer-
Kühn 

 

ja Kurzgutachten zu recht-
lichen Fragestellungen 
in Verbindung mit Kon-
zessionsverträgen 

Soudry + 
Soudry 

 

2023 ja Kurzgutachten im IT-
Recht 

JUN Rechtsan-
wälte 

 

ja Kurzgutachten zu recht-
lichen Fragestellungen 
in Verbindung mit Kon-
zessionsverträgen 

Soudry + 
Soudry 
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 Rechtsgutach-
ten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2024 nein    
 
Für das Ausland ist eine solche Angabe nicht möglich: Die Auslandsvertretungen be-
auftragen vor Ort selbständig bei Bedarf juristische Gutachten zu ausländischem 
Recht, hauptsächlich im Rahmen der Selbstverwaltung. Eine systematische Erfas-
sung aller Gutachten erfolgt nicht. 
 
 
Ressort BMJ 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMJ 17 374 14 73 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

44 468 52 23 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 7.854,00 
2022 244.998,59 
2023 172.172,91 
2024 1.491,19 
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Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutachten durch wen (Ersteller) Kosten 
2021 
– 
2024* 

Empirische und rechtswissen-
schaftliche Untersuchung des 
möblierten Mietwohnungsmark-
tes 

Oxford Economics 
GmbH 

 

Bedarfsorientierte Beratung im 
Rahmen der Aufsicht über den 
Reisesicherungsfonds 

Rechtsanwaltskanzlei 
Bach Langheid Dall-
mayr (BLD) 

 

Vorfragen der Privatisierung der 
juris Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH), unter ande-
rem Vergaberecht 

-  

Rechtsgutachten zur Geschäfts-
führerhaftung 

-  

Memorandum – juris GmbH 
Handlungsoptionen und rechtli-
che Risiken 

ARVANTAGE 
Gastell Rechtsanwälte 
PartG mbB 

 

anwaltliche Prüfung der verga-
berechtlichen Zulässigkeit der 
Abschmelzung des Bundesver-
trages 

Bird & Bird LLP 
 

 

Beratung im Zusammenhang 
mit Nachverhandlungen zum 

GSK Stockmann 
Rechtsanwälte 
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 Rechtsgutachten durch wen (Ersteller) Kosten 
Rahmenvertrag mit der Digital 
Service GmbH des Bundes 

Steuerberater Partner-
schaftsgesellschaft 
mbB 

steuerrechtliche Beratung zur 
Neuregelung des § 2b UStG 

Sozietät Flick Gocke 
Schaumburg 

 

 
*Eine exakte Zuordnung der Rechtsgutachten zu einem konkreten Jahr ist nicht 
möglich, da das Jahr der Auftragserteilung und der Erstellung des Gutachtens 
auseinanderfallen. 
 
 

Ressort BMAS 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMAS 18 275 13 10 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

3 239 10 9 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 4.031,72 
2022 39.717,44 
2023 383,13 
2024 0,00 

 
  



Seite 16 von 40 

Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutachten 

durch Rechtsan-
waltskanzleien 
erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten 
ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 ja „Rechtliche Zustän-
digkeiten und Hand-
lungsoptionen des 
BMAS bzw. des Bun-
des und der Länder 
im Rahmen des Bun-
desprogramm Barrie-
refreiheit ermitteln“ 

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 
· Partner-
schaftsgesell-
schaft mbB 

 

2022 nein    
2023 ja Gesetzgebungskom-

petenzen des Bundes 
für die Barrierefreiheit 
im privaten Bereich 

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 
· Partner-
schaftsgesell-
schaft mbB 

 

ja Haftungsrechtliches 
Gutachten zu einem 
Unfall 

Kanzlei Heyne-
mann 

 

2024 nein    
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Ressort BMVg 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMVg * 356 * * 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

* 1364 * * 

 
* Zur Abdeckung der juristischen Fachexpertise werden ausschließlich Volljuristin-
nen und Volljuristen (2. Staatsexamen) eingestellt und beschäftigt. Eventuell verfü-
gen diese Personen über zusätzliche akademische Abschlüsse (z.B. LL.M.), die 
aber nicht einstellungsbegründend sind und hier nicht gesondert ausgewiesen 
wurden. 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 0 
2022 105.674,38 
2023 91.040,95 
2024 0,00 
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Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutachten 

durch Rechtsan-
waltskanzleien 
erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten 
ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 ja Verschiedene Gut-

achten unterschiedli-
cher Länge im Zu-
sammenhang mit der 
Einrichtung des 
NATO Innovation 
Fund.  

Linklaters LLP  

2023 ja Verschiedene Gut-
achten unterschiedli-
cher Länge im Zu-
sammenhang mit 
dem Verkauf von Ge-
schäftsanteilen der 
Firma Hensoldt.  

Taylor Wes-
sing 

 

2024 nein - -  
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Ressort BMEL 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMEL 27 169 0 0 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

0 52 1 0 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 22.367,10 
2022 81.738,36 
2023 1.879,45 
2024 37.198,83 

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    
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Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutachten 

durch Rechtsan-
waltskanzleien er-
stellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten 
ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 ja Identifikation, Be-

wertung sowie 
Handlungsemp-
fehlungen zu 
rechtlichen 
Hemmnissen bei 
der Vermeidung 
von Lebensmittel-
abfällen und Wei-
tergabe von Le-
bensmittelspende 

AFC Public 
Services 
GmbH 

 

 
 
Ressort BMFSFJ 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMFSFJ 10 192 0 0 
unterge-
ordnete 
Behörden 

32 85 25 5 
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Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021  57.576,18  
2022  97.171,10  
2023 102.689,45  
2024    3.029,74 

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgut-

achten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 ja Rechtsgutachten zur För-
derfähigkeit von „Paula im 
Netz“ (Bundesstiftung 
Frühe Hilfen) 

Solidaris Treu-
hand GmbH 
(Steuerbera-
tungsgesell-
schaft) 
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2022 ja Rechtsgutachten zur 
Frage der Beihilfenrele-
vanz der Familienferi-
enstätten (FFST)-Bauför-
derung 

Kapellmann 
und Partner 
Rechtsanwälte 
mbH 

 

ja Der Digital Services Act 
im Verhältnis zum deut-
schen Jugendschutzge-
setz 
Zum Bedarf einer Anpas-
sung des JuSchG an den 
DSA 

Prof. Dr. 
Matthias Cor-
nils 

 

2023 ja Aufbau rechtlicher Struk-
turen zur Organisation 
des deutsch-israelischen 
Jugendaustauschs 

Rechtsanwälte 
FPS 

 

2024 ja Rechtsgutachtens zu aus-
gewählten prozessrechtli-
chen Fragen zur Umset-
zung der Entgelttranspa-
renzrichtlinie in deutsches 
Recht 

Anwältinnen-
büro 
Susette Jörk, 
Ina Feige, Na-
dine Maiwald 

 

ja Prüfung Störfallregelung 
für Langzeitkonten 

Anwaltskanzlei 
Göhmann 
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Ressort BMG 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMG 11 188 3 23 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

4 49 0 0 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 78.368,60  
2022 1.013.457,66  
2023 1.577.848,49  
2024 423.262,23  

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    
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Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutachten 

durch Rechtsan-
waltskanzleien 
erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten 
ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 
 

ja Vereinbarkeit des 
eGK-Einlöseverfah-
rens von elektroni-
schen Verordnungen 
mit dem europäischen 
Wettbewerbsrecht 

Redeker Sell-
ner Dahs 
 

 

ja Vergaberechtliches 
Gutachten zu einer 
weiteren Verlänge-
rung der Projektver-
träge zur Entwicklung 
und zum Betrieb der 
Corona Warn App mit 
der SAP Deutschland 
SE & Co. KG und der 
T-Systems Internatio-
nal GmbH bis zum 
31. Mai 2023 
 

Clifford 
Chance 

 

ja Ausbau der gematik 
GmbH zu einer digita-
len Gesundheitsagen-
tur 

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 

 

2023 
 

ja Rechtsgutachten In-
teroperabilität 

Clifford 
Chance 

 

ja Rechtsgutachten IOP-
Kompass  

Clifford 
Chance 
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 Rechtsgutachten 
durch Rechtsan-
waltskanzleien 
erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten 
ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

ja Rechtsprechungs-
übersicht: Verbrau-
cherschutz bei Verträ-
gen über Pflegeleis-
tungen 

Fritze Wicke 
Seelig 

 

2024 ja Rechtsgutachten - 
Vereinbarungen im 
Kontext "Pakt für den 
Öffentlichen Gesund-
heitsdienst" 

Clifford 
Chance 

 

 
 
Ressort BMDV 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMDV  324* 
 

  

unterge-
ordnete 
Behör-
den 

14 505 3 12 (davon 11 
mit 2. jur. 
Staatsexamen) 

 
* Eine differenzierte Aufschlüsselung nach juristischen Abschlüssen erfolgt im 
BMDV nicht. Die genannte Zahl beinhaltet alle Beschäftigten, die im höheren 
Dienst arbeiten und einen juristischen Abschluss haben. 
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Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 995.081  
2022 2.093.712  
2023 1.854.747 
2024 502.900 

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgut-

achten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 Ja Kurzgutachten zur CO2-
Differenzierung bei der 
Mauterhebung  

Pricewater-
houseCoopers 
Legal AG 
Rechtsan-
waltsgesell-
schaft 

 



Seite 27 von 40 

  
2022 
 

Ja  Gutachten zu i-Kfz Stufe 
4, zur Digitalisierung von 
Fahrzeugdokumenten 
und zur Neufassung der 
Fahrzeug-Zulassungsver-
ordnung (FZV) 

Fieldfisher 
Plog Rechts-
anwaltsgesell-
schaft mbB 

 

Ja  Kurzgutachten zur Frage 
des Kostenansatzes bei 
der CO2-Differenzierung;  
Kurzgutachten zur Frage 
der Zulässigkeit einer 
Spreizung des Mautteil-
satzes für die Infrastruk-
turkosten;  
Vermerk zum Kostenan-
satz beim CO2-Aufschlag;  
Kurzgutachterliche Stel-
lungnahme zu den Folgen 
einer Nichtanpassung der 
Mautteilsätze 

Pricewater-
houseCoopers 
Legal AG 
Rechtsan-
waltsgesell-
schaft 

 

Ja Rechtliche Beratung zu 
Fragen der Planungsbe-
schleunigung, insbeson-
dere Gutachten zu Stich-
tagsregelungen 

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 
PartG mbH 

 

Ja Rechtsgutachten zur Kos-
tenpflicht für von den Län-
dern im Rahmen der Bun-
desauftragsverwaltung 
der Bundesfernstraßen 
beauftragte und bis zum 
31.12.2020 erbrachte 
Leistungen Dritter nach 
der Reform der Bundes-
fernstraßenverwaltung 
(Auslegung von § 10 
Fernstraßen-Überlei-
tungsgesetz (FernstrÜG)) 

Müller-Wrede 
& Partner 
Rechtsanwälte 
PartGmbB 
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ja Stellungnahme zur um-
satzsteuerlichen Würdi-
gung von Eisenbahnkreu-
zungssachverhalten unter 
Berücksichtigung des § 
2b UStG 

Ernst & Young 
GmbH Wirt-
schaftsprü-
fungsgesell-
schaft 

 

2023 
 

ja Kurzgutachterliche Stel-
lungnahme zur Verwen-
dung der Einnahmen aus 
der Erhebung des CO2-
Aufschlags  

Pricewater-
houseCoopers 
Legal AG 
Rechtsan-
waltsgesell-
schaft 

 

Ja Ausgleichsleistung für das 
Deutschlandticket bei ei-
ner Einbeziehung des 
Fernbuslinienverkehrs – 
Beihilferechtliche Bewer-
tung 

KPMG Law 
Rechtsan-
waltsgesell-
schaft mbH 

 

Ja Kurzgutachten zur euro-
parechtlichen Zulässigkeit 
der Regelung einer ent-
geltfreien Bereitstellung 
von Mobilitätsdaten im 
deutschen Mobilitätsda-
tengesetz 

Müller-Wrede 
& Partner 
Rechtsanwälte 
PartGmbB 

 

Ja Rechtsgutachten zum 
Thema: Ob und falls ja in 
welcher Höhe besteht 
rechtlich ein Regressan-
spruch des Bundes gegen 
Bundesminister a. D. 
Scheuer und kann dieser 
mit Aussicht auf Erfolg 
durchgesetzt werden 
kann? 

Müller-Wrede 
& Partner 
Rechtsanwälte 
PartGmbB 

 

Ja  Gutachten zu i-Kfz Stufe 
4, zur Digitalisierung von 
Fahrzeugdokumenten 
und zur Neufassung der 

Fieldfisher 
Plog Rechts-
anwaltsgesell-
schaft mbB 
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Fahrzeug-Zulassungsver-
ordnung (FZV) 

2024 
 

Ja Kurzstellungnahme zur 
Anpassung der Förder-
programme De-minimis, 
Ausbildung und Weiterbil-
dung vor dem Hintergrund 
der Herabsetzung der 
Mautpflichtgrenze   
  

Pricewater-
houseCoopers 
Legal AG 
Rechtsan-
waltsgesell-
schaft 

 

Ja Rechtsgutachtliche Stel-
lungnahme zu Fragen des 
§ 30 GmbHG im 

Zusammenhang mit einer 
erwogenen Reduzierung 
des Carry Over  

Ernst & Young 
Law GmbH 
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Ressort BMUV 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMUV 5 171 8 33 

unterge-
ordnete 
Behör-
den 

3 138 19 11 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 0,00 
2022 95.389,57 
2023 424.556,37 
2024 34.825,36  

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
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2023 ja Reparaturge-
setz (Unter-
stützung bei 
der Entwick-
lung eines Ent-
wurfs) 

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte  
 

 

2024 nein    
 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutach-

ten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 ja Entsorgungsverantwortung 

für radioaktive Abfällen 
aus dem Forschungsreak-
tor Dresden-Rossendorf  

Lenz und Johlen  

ja Prüfung von Rechtsfragen 
im Bereich der Beteili-
gungsverwaltung  

ZENK Rechts-
anwälte 

 

2023 ja Kosten der Produktkon-
trolle radioaktiver Abfälle 

Lenz und Johlen  

ja Ermächtigungsgrundlage 
Naturschutzdaten 

Redeker Sellner 
Dahs Rechtsan-
wälte  

 

ja Prüfung von Rechtsfragen 
im Bereich der Beteili-
gungsverwaltung 

ZENK Rechts-
anwälte 

 

ja Fördermaßnahmen zum 
Moorbodenschutz 

Redeker Sellner 
Dahs Rechtsan-
wälte  

 

ja Beihilfekonforme Umset-
zung von Flächenübertra-
gungen an staatliche und 
nichtstaatliche Organisati-
onen 

Redeker Sellner 
Dahs Rechtsan-
wälte  

 

2024 ja Einzelabruf Rechtsbera-
tung im Zusammenhang 
mit Fördermaßnahmen 

Redeker Sellner 
Dahs Rechtsan-
wälte  
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 Rechtsgutach-
ten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

des Aktionsprogramms 
Natürlicher Klimaschutz 
der Bundesregierung 

ja Prüfung von Rechtsfragen 
im Bereich der Beteili-
gungsverwaltung 

ZENK Rechts-
anwälte 

 

 
 
Ressort BMBF 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMBF 11 189* * * 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

Fehlanzeige, da 
keine unterge-
ordnete Be-
hörde besteht 

- - - 

* Insgesamt sind 200 Personen mit juristischer Ausbildung (Niveau mindestens 
Bachelorabschluss /erstes juristisches Staatsexamen) im BMBF beschäftigt. Bei 
11 Personen besteht die gesicherte Erkenntnis, dass sie nur das erste Staatsexa-
men besitzen. Eine Differenzierung zwischen Bachelor of Laws und Master of 
Laws konnte nicht elektronisch vorgenommen werden 
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Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 0 
2022 318.163,87 
2023 255.525,63 
2024 10.939,67 

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgut-

achten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 ja Materielle und formelle 

Prüfung eines Zuschlags-
kriteriums (Vergabe zur 
Beschaffung eines Super-
computers) 

Beiten Burk-
hardt Rechts-
anwaltsgesell-
schaft mbH 

 

ja Zwei Rechtsgutachten: Raue Partner-
schaft von 
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 Rechtsgut-
achten durch 
Rechtsan-
waltskanz-
leien erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gutachten ggf.  durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

1. zur Notwendigkeit einer 
Fachaufsicht nach Belei-
hung der SPRIND 
2. zur geteilten Rechts-
aufsicht zwischen BMBF 
und BMWK nach Belei-
hung der SPRIND 

Rechtsanwäl-
ten und 
Rechtsanwäl-
tinnen mbB 

ja Begutachtung von Mus-
ter-Anstellungsverträgen 
für Geschäftsführungen 
und Vorstände BMBF-ge-
förderter Einrichtungen 

Göhmann 
Rechtsanwälte 
Abogados Ad-
vokat Steuer-
berater Part-
nerschaft mbH 
 

 

ja Prüfung gesellschafts-
rechtlicher Fragestellun-
gen bei BMBF-geförder-
ten Einrichtungen 

Luther Rechts-
anwaltsgesell-
schaft mbH 

 

nein Beauftragung eines 
Rechtsgutachtens zur 
Frage einer verfassungs-
rechtlichen Finanzie-
rungskompetenz des 
Bundes für den geplanten 
Aufbau und späteren Be-
trieb der Nationalen digi-
talen Bildungsplattform 

Prof. Dr. Marg-
rit Seckelmann 
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 ja Rechtsberatung zum Be-
schaffungsverfahren für 
die Nationale Bildungs-
plattform 

LUTZ | ABEL 
Rechtsanwalts 
PartG mbB 

 

ja Rechtsgutachten Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 
Partnerschafts-
gesellschaft 
mbB 

 

2023 ja Gutachten zum damali-
gen Entwurf des SPRIND-
Freiheitsgesetzes 

Raue Partner-
schaft von 
Rechtsanwäl-
ten und 
Rechtsanwäl-
tinnen mbB 

 

ja Prüfung gesellschafts-
rechtlicher Fragestellun-
gen bei BMBF-geförder-
ten Einrichtungen 
 

Luther Rechts-
anwaltsgesell-
schaft mbH 
 

 

ja Begutachtung von Mus-
ter-Anstellungsverträgen 
für Geschäftsführungen 
und Vorstände BMBF-ge-
förderter Einrichtungen 

Göhmann 
Rechtsanwälte 
Abogados Ad-
vokat Steuer-
berater Part-
nerschaft mbH 

 

ja verfassungsrechtliche As-
pekte der Errichtung und 
Finanzierung einer Bil-
dungsplattform  

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 

 

ja Erstellung eines Gutach-
tens zum Thema: Stan-
dards einer modernen 
und wissenschaftsadä-
quaten Governance gro-
ßer Forschungseinrich-
tungen, hier: 

Freshfields 
Bruckhaus 
Deringer 
Rechtsanwälte 
Steuerberater 
PartG mbB 
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Organstruktur der Fraun-
hofer-Gesellschaft 

ja Rechtsgutachten zu Mög-
lichkeiten der Sanktionie-
rung der Hochschulen bei 
Verstößen gegen das Sti-
pendienprogramm- 
Gesetz (StipG) 

Redeker Sell-
ner Dahs 
Rechtsanwälte 
Partnerschafts-
gesellschaft 
mbB 

 

2024 nein    
 
 
Ressort BMZ 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  

mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Bachelorab-
schluss 

Beschäftigte  
mit juristischem  
Masterab-
schluss 

BMZ 7 82 - - 
unterge-
ordnete 
Behör-
den 

- - - - 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 0 
2022 46.644,42 
2023 24.631,81 
2024      666,40 

 
Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 
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Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 Rechtsgutachten durch 

Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gut-
achten ggf.  

durch wen (Er-
steller)* 

Kosten 

2021 nein    
2022 ja GmbH-Beteili-

gung; entgeltli-
che Nebentä-
tigkeit 

Mazars RAe 
GmbH 

 

 Steuernach-
zahlung Ent-
wicklungshel-
fer 

Mazars RAe 
GmbH 

 

 Cookies auf 
Homepage 

Spirit Legal  

 Cookie Banner Spirit Legal  
 Bildlizenzen Spirit Legal  
 Fotos auf 

Homepage 
Spirit Legal  

 Rahmenar-
beitszeit nach 
21 Uhr 

Mazars RAe  
GmbH 

 

 Mobile Arbeit; 
Ausland 

Marzars RAe 
GmbH 

 

 Verzinsung be-
triebsnotwen-
diges Kapital 

Marzars RAe 
GmbH 

 

  



Seite 38 von 40 

  Umsatzsteuer Marzars RAe  
GmbH 

 

 Probezeit Un-
terabteilung 

PWC legal  

 Formular Ein-
willigung Foto-
/Filmaufnah-
men 

Spirit Legal  

2023 ja Löschung E-
Mail  
Postfächer 

PWC legal  

 Auftragsdaten-
vereinbarung 
Rahmenver-
trag 
Fotodienstleis-
tungen 

Spirit Legal  

 Nutzungsbe-
dingungen Ur-
heberrecht 

Spirit Legal  

 Prüfung Mar-
kenname 

Spirit Legal  

 Umsatzsteuer; 
reverse charge 

AHS RAe  

2024 ja Urheberrecht 
Fortbildungs- 
unterlagen 
 

Spirit Legal  

 
*Mit den genannten Kanzleien wurden Rahmenverträge abgeschlossen. Diesen 
Rahmenverträgen lag eine öffentliche Ausschreibung zugrunde. 

 
 
Ressort BMWSB 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 Beschäftigte  Beschäftigte  Beschäftigte  

mit juristischem  
Beschäftigte  
mit juristischem  
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mit 1. juristi-
schen Staats-
examen 

mit 2. juristi-
schen Staats-
examen 

Bachelorab-
schluss 

Masterab-
schluss 

BMWSB* 0 67 1 4 
unterge-
ordnete 
Behörden 

3 39  *  * 

 
* Übersichten zu den Abschlüssen werden als Datensätze nicht standardisiert er-
fasst und liegen daher nur teilweise vor. 

 
Zu Frage 3: 
 
 Honorare oder Entgelte an externe 

Rechtsanwaltskanzleien in Euro 
2021 13.441  
2022 15.743 
2023 8.586  
2024 6.854  

 
  



Seite 40 von 40 

Zu Frage 4: 
 
 Gesetzes-/Verord-

nungsentwürfen (oder 
Teile davon) durch 
Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt  
[ja oder nein] 

welche Ent-
würfe ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
Zu Frage 5: 
 
 
 Rechtsgutachten durch 

Rechtsanwaltskanzleien 
erstellt 
[ja oder nein] 

welche Gut-
achten ggf.  

durch wen (Er-
steller) 

Kosten 

2021 nein    
2022 nein    
2023 nein    
2024 nein    

 
 



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de

ISSN 0722-8333




